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An den Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin: 

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 
Der Vorstand des 

Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V.,  
Berlin 

(im Folgenden auch „DAKU e.V.“ genannt) 

beauftragte uns mit der Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 entsprechend § 317 ff. HGB. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Satzung nach 
den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB.  

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt. 

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 
zu Dritten, die diesem Bericht als Anlagen beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem 
Stand vom 1. Januar 2024 maßgebend. Danach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der Allgemeinen 
Auftragsbedingungen begrenzt. Im Verhältnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der All-
gemeinen Auftragsbedingungen. 
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B. WIEDERGABE DES PRÜFUNGSVERMERKS 
Wir haben den Jahresabschluss des Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland 
e.V., Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 in den diesem 
Bericht als Anlage 1 (Bilanz) und Anlage 2 (Gewinn- und Verlustrechnung) beigefügten Fas-
sung den am 17. Oktober 2025 in Köln unterzeichneten uneingeschränkten Prüfungsvermerk 
wie folgt erteilt:  

„PRÜFUNGSVERMERK DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS 

An den Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin: 

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Dachverband der Kulturfördervereine in 
Deutschland e.V., Berlin — bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung — unter 
Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter des Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Ber-
lin, sind verantwortlich für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses in Ver-
bindung mit den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die gesetzlichen Vertreter sind 
auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, die frei von wesentlichen — beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten — falschen Angaben ist.  

Darüber hinaus sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Vereins zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Jahresab-
schluss abzugeben. Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die 
Prüfung des Jahresabschlusses so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicher-
heit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 
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Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um 
Prüfungsnachweise für die in den Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und zu den er-
läuternden Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemä-
ßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher 
— beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Angaben in den Jahresabschluss ein. Bei 
der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, 
das relevant ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Ziel hierbei ist es, Prüfungshand-
lungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Vereins ab-
zugeben. Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst auch die Beurteilung der angewandten 
Rechnungslegungsgrundsätze, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermit-
telten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ist der Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 unter Einbe-
ziehung der Buchführung nach den gesetzlichen Vorschriften in Verbindung mit den ergän-
zenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt. 

Weitergabe- und Haftungsbeschränkung 

Unser Prüfungsvermerk ist ausschließlich für den Dachverband der Kulturfördervereine in 
Deutschland e.V. bestimmt. Er darf ohne unsere vorherige Zustimmung für keinen anderen 
Zweck verwendet oder an sonstige Dritte weitergegeben werden. 

Wir erstatten den Prüfungsvermerk ausschließlich auf Grundlage des uns von dem Dachver-
band der Kulturfördervereine in Deutschland e.V. erteilten Auftrags. Dem Auftragsverhältnis 
mit dem Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V. liegen die hier als Anlagen 
beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2024 maßgebend. Da-
nach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen begrenzt. Im Ver-
hältnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.“ 
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 
Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den gesetzlichen 
Vorschriften in Verbindung mit den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufzustellende 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024. Dieser 
besteht aus 

 der Bilanz zum 31. Dezember 2024 

 der Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand 
des geprüften Vereins oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zu-
gesichert werden kann.  

Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 

Die Verantwortung für den Jahresabschluss und die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise 
trägt der Vorstand des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung 
der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise im Rahmen unserer 
pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Prüfungsumfang 

Unsere Prüfung erfolgte nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass falsche Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die sich auf die Darstellung des 
Jahresabschlusses auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher 
Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb 
der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich 
eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu erstrecken, ob die Fähigkeit des Vereins zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts-
führung zugesichert werden kann. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir je-
doch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesent-
lich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter der Stif-
tung sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. 
Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem Verwal-
tungsrat des Vereins, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen be-
rücksichtigt. 
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Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Glie-
derungsgrundsätze. 

Ausgangspunkt der Prüfung 

Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und zum 12. Dezember 2024 mit einem uneinge-
schränkten Prüfvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023. 

Risikoorientierter Prüfungsansatz 

Auf Basis der von uns festgestellten und beurteilten Fehlerrisiken haben wir ein Risikoprofil für 
die Angaben in der Rechnungslegung erstellt. Zu diesem Zweck haben wir Prüfungshandlun-
gen zur Risikobeurteilung durchgeführt und uns zunächst ein Verständnis von dem Verein 
sowie ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den 
Unternehmenszielen und -strategien sowie deren Umsetzung beschäftigt, um die Geschäftsri-
siken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. 
Ausgehend von Gesprächen mit der Unternehmensleitung und der Einsichtnahme in Organi-
sationsunterlagen der Stiftung haben wir uns darüber hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen 
von der Ausgestaltung des internen Kontrollsystems ein Verständnis verschafft und beurteilt, 
welche Maßnahmen die Stiftung, insbesondere zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der Rechnungslegung, ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der 
Stiftung abzugeben. 

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden daraufhin einzelne Prüffelder identifiziert und ein 
entsprechendes Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm wurden die 
Schwerpunkte der Prüfung und für jedes Prüffeld die Prüfungsziele sowie die Art und der Um-
fang der Prüfungshandlungen festgelegt. Zudem wurden auch die zeitliche Abfolge der Prü-
fung und der Mitarbeitereinsatz geplant. 

Prüfungsschwerpunkte 

Dabei wurden im Berichtsjahr folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt: 

 Prüfung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen  

 Prüfung der Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge 

 Prüfung der Personalaufwendungen 

Vorgenommene Prüfungshandlungen 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und 
Funktionstests ausgewählter rechnungslegungsrelevanter Geschäftsprozesse, analytische 
Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. 
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Die Erkenntnisse aus der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresab-
schluss herangezogen. Daraus wurde die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung 
der für die einzelnen Prüffelder durchzuführenden aussagebezogenen Prüfungshandlungen in 
Form von analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen abgeleitet. 

Zeitlicher Ablauf und Vollständigkeitserklärungen 

Wir haben die Prüfung – im Einklang mit unserer zeitlichen Planung – in den Monaten Sep-
tember bis Oktober 2025 mit Unterbrechungen durchgeführt. 

Der Vorstand hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht. 

Die gesetzlichen Vertreter des Vereins haben uns in ihrer abgegebenen Vollständigkeitserklä-
rung schriftlich versichert, dass die erteilten Aufklärungen und Nachweise vollständig sind. 
Ferner haben sie erklärt, dass alle Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss wie-
dergegeben worden sind.  
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG 

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Unsere Prüfung ergab die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den übrigen gesetzlichen 
Vorschriften. 

Die Bücher des Vereins sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buch-
führung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzli-
chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern 
einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die den weiteren geprüften Un-
terlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung und im Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen ordnungsgemäß abgebildet. 

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, 
der Datenfluss und das Belegwesen sind grundsätzlich geeignet, die vollständige, richtige, 
zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten. 

2. Jahresabschluss 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 ist diesem Bericht als Anlage 1 und Anlage 2 beigefügt. Er entspricht nach un-
serer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentli-
chen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und — sofern einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchfüh-
rung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.  
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E. SCHLUSSBEMERKUNG 
Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses des Dachverband der Kulturför-
dervereine in Deutschland e.V., Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 in einer von der als Anlage zu diesem Bericht beigefügten, bestätigten Fassung 
abweichenden Form bedarf es unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Prü-
fungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird hingewie-
sen. 

Köln, 31. Oktober 2025 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Georg Alten  Dr. Reinhard Berndt 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 



ANLAGEN



Anlage 1

Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin

Jahresabchluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

B I L A N Z

A k t i v a P a s s i v a

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023

€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 2.338,00 Ergebnisrücklagen 20.167,80 46.409,09

II. Sachanlagen 4.343,00 5.340,00

4.350,00 7.678,00 B. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen Sonstige Rückstellungen 8.300,00 6.699,00

I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.066,43 7.558,33 C. Verbindlichkeiten

II. Guthaben bei Kreditinstituten 20.257,63 101.523,27

43.324,06 109.081,60 Sonstige Verbindlichkeiten 19.387,92 63.651,51

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 181,66 0,00      € 19.387,92 (Vj. € 60.319,51) -

 - davon aus Steuern € 2.362,46 (Vj. € 2.044,16) -

19.387,92 63.651,51

47.855,72 116.759,60 47.855,72 116.759,60
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Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin

Jahresabchluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

G E W I N N-  U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

2024 2023

€ €

  1. Zuwendungen 423.944,35 458.298,21

  2. Sonstige betriebliche Erträge 2.859,74 5.315,69

           - Erträge - 426.804,09 463.613,90

  3. Personalaufwand
       a) Löhne und Gehälter 205.408,30 197.755,00

       b) Soziale Abgaben 44.708,14 46.935,62

250.116,44 244.690,62

  4. Weitergeleitete Zuwendungen für Kooperationen und Preisgelder 15.248,90 40.255,63

  5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
      und Sachanlagen 5.243,20 10.936,00

  6. Raumkosten inkl. Betriebskosten 43.476,19 42.731,88

  7. Fremdleistungen 51.655,17 39.394,22

  8. Werbe- und Reisekosten 35.563,72 35.200,37

  9. Bürobedarf 13.482,78 8.715,21

10. Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Buchführungskosten 11.323,76 8.372,45

11. Wartungskosten für Hard- und Software 22.216,82 14.081,75

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.718,40 5.239,73

           - Aufwendungen - 453.045,38 449.617,86

13. Jahresfehlbetrag / -überschuss -26.241,29 13.996,04

14. Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen (+) / Einstellungen (-) 26.241,29 -13.996,04

15. Ergebnisvortrag 0,00 0,00

Berlin, 31. Oktober 2025

Prof. Frank Druffner                              Erich Steinsdörfer                              Ulrike Petzold
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Rechtliche und steuerliche Verhältnisse 

I. Rechtliche Verhältnisse 

Der als „Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland“ bezeichnete eingetragener Verein ist 
im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg in Berlin unter der Registrierungsnummer VR 
36836 verzeichnet. Der Verein hat seinen rechtlichen Sitz in Berlin. 

Es gilt die Satzung vom 17. Juli 2018. 

Das Geschäftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr.  

Die Zwecke des Vereins umfassen die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, die Un-
terstützung von Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung internationaler Gesinnung und To-
leranz in allen Bereichen der Kultur und für den Gedanken der Völkerverständigung sowie des bür-
gerschaftlichen Engagements und der Kunst und Kultur zugunsten der vorgenannten Zwecke. 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung sowie der Vorstand und der Beirat.  

Der Vorstand bestand im Jahr 2024 aus folgenden Mitgliedern: 

 Herrn Prof. Frank Druffner, Berlin (Vorsitzender)  

 Herr Erich Steinsdörfer, Berlin (Schatzmeister und stellvertretender Vorsitzender)  

 Frau Ulrike Petzold, Glienicke/Nordbahn (Geschäftsführender Vorstand und stellvertretende Vor-
sitzende)  

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam.  

Der Beirat des Vereins bestand im Berichtsjahr aus:  

 Frau Dr. Annette Fugmann-Heesing 

 Herr Olaf Kretschmar, 

 Herr Dr. Matthias Dreyer, 

 Herr Jens-Rainer Jänig, 

 Herr Dr. Volker Pirsich, ab 20.12.2024 Monika Ziller 

 Frau Katrin Lorbeer, 

 Frau Antonia Güthoff. 
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II. Steuerliche Verhältnisse 

Der Verein wird beim Finanzamt für Körperschaften I., Berlin, unter der Steuernummer 27/663/64768 
geführt.  

Das Finanzamt für Körperschaften I. hat am 30. August 2024 den Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO 
über die gesonderte Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 
61 AO erlassen. Der Verein verfolgt nach der eingereichten Satzung und nach der tatsächlichen Ge-
schäftsführung steuerbegünstigte Zwecke nach den §§ 51 ff. AO und ist damit insoweit von der Kör-
perschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. Eine Steuerpflicht ergibt sich ausschließlich für einen 
evtl. von dem Verein unterhaltenen einheitlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 

Es hat noch keine steuerliche Außenprüfung stattgefunden. 



Anlage 4

Verwendungsrechnung des Dachverbands der Kulturfördervereine in Dtl. 2024

Grundkosten 
Verein 

Länderallianz
Kultur & 

Klimaschutz
Strategieplan

Tag der KFV in 
Ostdeutschland

Vereine 
zukunftssicher 

aufstellen

digitaler 
Werkzeugkasten

Haushalt DAKU 
gesamt

Einnahmen

Teilnehmerbeträge 0,00 0,00 0,00 7.860,01 0,00 760,00 0,00 8.620,01
Allgemeine Zuwendungen 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00
Einnahmen Sponsoring 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Projektmittel 0,00 103.645,53 0,00 43.264,78 13.188,00 132.002,46 51.698,88 343.799,65

+ Projektmittelübertrag aus 2023 0,00 0,00 37.982,56 3.299,52 0,00 5.478,61 0,00 46.760,69
- Projektmittelübertrag nach 2025 0,00 -1.006,87 0,00 0,00 0,00 -1.341,95 0,00 -2.348,82
- Projektrückzahlungen 2024 -712,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -712,18

Projektmittel Gesamt -712,18 102.638,66 37.982,56 46.564,30 13.188,00 136.139,12 51.698,88 387.499,34
Mitgliedsbeiträge 6.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00
Abgrenzung aus 2025 120,00

Erstattungen AAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,74
Abgrenzung 2.859,74

Steuerfreie Umsätze 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Abgrenzung 5.766,00

Summe Einnahmen 8.466,82 115.638,66 37.982,56 54.424,31 13.188,00 136.899,12 51.698,88 426.804,09

Ausgaben

Personalkosten 0,00 90.924,00 21.178,01 22.437,83 8.432,34 72.260,06 27.198,56 242.430,80
+ steuerliche Abgrenzung u.a. Erstattung AAG 3.585,64
+ Differenz Urlaubsrückstellungen 4.100,00

Personalkosten Gesamt 250.116,44
Sachkosten 5.570,65 52.234,18 16.800,58 32.178,64 6.223,65 64.639,06 24.462,08 202.108,84
+ steuerliche Abgrenzung z.B. Belege 
Versorgungskassen -2.507,90

+ Differenz Abschreibung/Zugänge Anlagevermögen 3.328,00

Sachkosten Gesamt 202.928,94

Summe Ausgaben 5.570,65 143.158,18 37.978,59 54.616,47 14.655,99 136.899,12 51.660,64 453.045,38

Ergebnis 2.896,17 -27.519,52 3,97 -192,16 -1.467,99 0,00 38,24 -26.241,29

Übernahme Projektkosten durch Verein 
(insbes. aus Lotto-Mitteln 2023) 29.137,46 27.519,52 -3,97 192,16 1.467,99 0,00 -38,24

Jahresergebnis -26.241,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.241,29

Ergebnisrücklage 2023 46.409,09

Entnahme Rücklage 2024 -26.241,29

Rücklage 2024 20.167,80
davon Projektrücklage 0,00

davon freie Rücklage 7.163,63
davon Betriebsmittelrücklage 13.004,17

Ergebnisvortrag 0,00



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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